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(Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER JUSTIZ


9. MÄRZ 1995 - Gesetz über Anti-Personen-Minen und getarnte Sprengkörper oder Vorrichtungen mit ähnlicher Wirkung


	ALBERT II., König der Belgier,


	Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

Als verbotene Waffen gelten Anti-Personen-Minen und getarnte Sprengkörper oder Vorrichtungen mit ähnlicher Wirkung, Dolche oder dolchförmige Messer, außer Jagdmessern, Stockdegen und Stockgewehre, Totschläger, zusammenklappbare Waffen mit einem Kaliber über 20, Gewehre, deren Lauf oder Kolben sich in mehrere Einzelstücke zerlegen lässt, und alle verborgenen oder geheimen Angriffswaffen, die nicht als Verteidigungs- beziehungsweise Kriegswaffen betrachtet werden.


Art. 2 - Artikel 4 desselben Gesetzes wird durch einen vierten und fünften Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

Die  im vorangehenden Absatz vorgesehenen Abweichungsbestimmungen gelten nicht für Anti-Personen-Minen und getarnte Sprengkörper oder Vorrichtungen mit ähnlicher Wirkung.

Als Anti-Personen-Mine, getarnter Sprengkörper oder Vorrichtung mit ähnlicher Wirkung gilt ein Gerät, das auf oder unter irgendeine Fläche oder in die Nähe dieser Fläche verlegt wird und das entworfen oder angepasst worden ist, um durch die Anwesenheit oder die Nähe einer Person oder den Kontakt mit einer Person zu explodieren oder zu zerplatzen.


Art. 3 - Artikel 22 desselben Gesetzes wird durch einen vierten, fünften und sechsten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

In Abweichung von den vorangehenden Absätzen ist es dem Staat oder den öffentlichen Verwaltungen für einen Zeitraum von fünf Jahren verboten, Anti-Personen-Minen und getarnte Sprengkörper oder Vorrichtungen mit ähnlicher Wirkung  zu benutzen, zu erwerben oder zu liefern.

Der König kann das Verbot um den gleichen Zeitraum durch einen im Ministerrat beratenen Erlass verlängern.

Die vorangehende Verbotsbestimmung gilt nicht, wenn diese Waffen zur Aus- oder Fortbildung von Fachleuten benutzt, erworben oder geliefert werden, die an Operationen zur Einschränkung der Risiken in verminten Gebieten, zur Räumung von Minen oder zur tatsächlichen Zerstörung dieser Waffen teilnehmen.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 9. März 1995


ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET

